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Beilage zur Karlsruher Zeitung Nr . SS.
Donnerstag , den 9. April 1840 .

Baden .
Entwurf eines Strafgesetzbuchs für das Großherzog¬

thum Baden . Zw eiter TheiI . Von den ein ; elnen Verbre -
chen und deren Bestrafung . ( Fortsetzung . ) *)

§ . 335 . (Strafe an den Ehrenrechten.) Die Gerichte sind ermächtigt , gegen den
Schuldigen , der in Gemäßheit der Bestimmungen der vorhergehenden Titel
XXII bis XXV . von Arbeitshausstrafe getroffen wird , im Urtheile zugleich
auf die im 8 . t7 bezeichneten Nachtheile für die bürgerlichen Ehren- und
Dienstrcchte , oder aus Einzelne derselben zu erkennen . 8 . 335 . Unverändert
bi« : . . . . lim- vorbergebenden 'I' ite , XXII . oder XXV . von Vrbeitskau «-
«trafe . . . . §. 336 . (Dienstentlassung.) Der Staatsregierung .steht gegen den
öffentlichen Diener , der wegen Eines der im Titel XXV . bezeichneten Ver¬
brechen zu Kreisgefängniß , oder wegen eines der im Titel XXIII . u. XXIV . be¬
zeichnten Verbrechen zu einer höhern als dreimonatlichen Kreisgefängnißftrafe
verurtheilt wird , das Recht der Dienstentlassung zu . 8 . 336 . Unverändert Ki« :
. . . . der iin 'kite ! XXII . § . 298 oder im 1'itol XXIII . bexeiebneleu Ver -
brveken . . - -

XXVII . Titel . Von dem Diebstahl . 8 . 337 . (Thatbestand des Dieb¬
stahls .) Wer eigenmächtig von einer fremden beweglichen , in der Jnhabung
eines Andern befindlichen Sache in der Absicht Besitz ergreift, durch deren Zu¬
eignung sich oder einem Dritten einen unrechtmäßigen Gewinn zu verschaffen,
ist des Diebstahls schuldig . § . 337 . ( 'l'Iirttbestaiid de« Diebstakl « .) Vi t- ,
eigenmücktig von einer fremden bew eglicken , in der Iidiabiiiig eine«
Vncloin bellndliclien , 8acko von einigem ^1

' ertli in der Xbsicbt . . . . .
§ . 333 . (Strafe des gemeinen Diebstahls nach dem Betrag . ) Der Diebstahl,
welcher nicht zur Klasse der gefährlichen ( 8 . 342 ) gehört , wird , als gemeiner
Diebstahl , nach der Verschiedenheit der Größe des Betrags , von folgenden
Strafen getroffen : 1 ) der Diebstahl bis zu fünfundzwanzig Gulden von Amts-
gefängniß ; 2 ) der Diebstahl von mehr als fünfundzwanzig Gulden bis zu
dreihundert Gulden von Kreisgefängniß oder Arbeitshaus dis zu zwei Jah¬
ren ; 3 ) der Diebstahl von mehr als dreihundert Gulden von Krcisgefäng-
niß nicht unter sechs Monaten oder Arbeitshaus . 8 - 338 . Unverändert bi« :
. . . . von Oekängnis « nickt unter vier 5Vocbe » oder Xrbeitskau .« bi « 21 ,
2 wo , dakren ; 3 ) der Diebstsbl von nivbr ul « droikundert Ouldeu von

Xrbeitsbau « oder Xuebtbau « bi« 2,1 «eeb « dalnen . tz. 339 . (Bestimmung
dcS Betrags .) Der Betrag des Diebstahls wird nach dem gemeinen Wcrthc
bestimmt , welchen die gestohlene Sache zur Zeit der Entwendung gebabt hat .
§ . 339 . Vnvvrändert . 8- 340 . (Bcnu Diebstahl an gemeinschaftlichen Sachen . )
Wurde der Diebstahl von einem Mitcigenthümcr oder Gemeinschastögcnossen

Diebstahls »» t -o/cn IN rrigunag
§ . 340 . ( nverändvrt . §. 341 . (Verbunden mit anderer Vcrmögensbeschä
digung.) Wenn mit dem Diebstahl eine andere dem Thäter zuzurechnende Ver¬
mogensbeschädigungverbunden ist, so kommt diese bei Bestimmung der Strafe ,
mit Anwendung der Vorschriften der W . 147 — 158 , als Beschädigung aus
Muthwillen in Betracht , in so ferne sie nicht in ein anderes schwereres Ver¬
brechen übergeht. 8 - 34 l . ( Verbunden mit anderer Vermögen «bv«ekL-
di«-ung . ) >Venn der Dieb im einzelnen knalle dureb die 'I'bat der Knt-
wendue »- oder xnm -üweck ibrvr Xuskübrung eine andere ibm xnm Vvr -
«atL xnxurecknende > ermögensbesckädigung bewirkt bat , «o kommt
der » «trag dvr«elben bei Verstimmung de« Letrag « de« Diebstsld « ( 88 -
338 und 339) mit in vecbnung . 4Var mit dem Disbstaki eine andere
dem 1'kater nur xur KUnlässigkeit xuLuroebnende Vermögensbvsckä -

verbunden , « o wird die«e neben dem Diebstabl mit Anwendung
der Varsclirikten der 88 - — l58 . glvicb einer 8e «6bädiguug au«
Mutkwillen ( Z . 523) bvstrall . § . 342 . (Strafe des gefährlichen Diebstahls .)
Der Diebstahl

'
wird als gefährlicher Diebstahl mit Arbeitshaus oder Zucht¬

haus bis zu sechs Jahren bestraft : 1 ) wenn der Dieb bei der Ausführung deS
Diebstahls Waffen oder andere Werkzeuge , mit welchen ihrer Beschaffenheit
nach lebensgefährliche Verletzungen zugesügt werden können , bei sich geführt,
oder am Orte der That vor oder während deren Verübung zu sich genommen
hat , in so fern nicht aus den Umständen des einzelnen Falles erhellet , daß er
sich derselben zum Angriffe oder zur Vertheidigung bei der Ausführung des
Diebstahls nicht habe bedienen wollen ; 2) wenn der Dieb in bewohnte Ge¬
bäude oder andere zum Aufenthalt für Menschen bestimmte Räume ( sollte auch
zur Zeit der That Niemand darin gegenwärtig seyn) , oder in den zu einem
bewohnten Gebäude gehörenden umschlossenen Hofraum , oder in Gebäude, die
zu einem solchen Hofraum gehören , wenn sie auch nicht zum Aufenthalt für
Menschen bestimmt sind , oder in ein Zimmer oder einen andern geschlossenen
Raum im Innern eines Gebäudes der einen oder der andern Art , gewaltsam
eingebrochen oder gefährlicher Weise eingestiegen ist. 8 . 342 . (8trake de«
geiäkrlickeu Dieb «takl« .) Der Diebstabl wird als gekäkriicker Diebstakl
mit Xrkeitskau « oder Lucbtkau « bi« xu ackt dakren bestraft : 1 ) unver¬
ändert ki« : . . . . lebensgekälirliclie Verletzungen leiclit xugekügt wer -
den können , bei «ick gekükrt , oder um Orte der 3'kat vor oder wäkrend
deren Verübung xu «ick genommen Kal , in « o kerne «ieb nickt au« den
Umständen de« einzelnen k°alle« al« nlanblial 't ergibt , da«« er . . . . 2) wenn
der Dieb in bewokuto Oekäude oder andere bewoknte käume .
eingvbrocken oder in einer 4Vei .se eingestiegvn i« t . da «« er im f 'alle
der vetretnng niebt leiekt wieder entüieben konnte . § 343 . Treffen bei
dem nämlichen Diebstahle beide Arten der Gefährlichkeit (8 - 342 Nr . 1 und 2)
zusammen , so kann die Strafe bis zu acht Jahren Zuchthaus erhöht werden .
§ 343 . Da« X,u «ammentrelken beider Vrtvn der Oekälnlickkeit ( H. 342
Xr . 1 und 2) bei dem nändieben Diokstakl begründet sine 8trafsrkükung
inuerkalb der g6«etxlicken Orenxen . Z . 343 a. Xncli die Orosse de«
üetrag « kommt bei dem gekakrlicken Dieb «tabl nur al« 8trgferköktmg «-
grund in vetrackt . § . 344 . (Strafe des dritten Diebstahls . 1 . Brs zu fünf
Gulden .) Wer sich eines gemeines Diebstahls von neuem schuldig macht , nach¬
dem er bereits wegen Rückfalls in das Verbrechen des Diebstahls verurtheilt
und das Urtheil ihm verkündet war , wird , wenn der Betrag des Diebstahls

«) Di« Anträge der Kommission sind mit lateinischen Buchstaben gedruckt.

die Summe von fünf Gulden nicht übersteigt , mit Kreisgefängniß bestraft.
8 . 344 . kutkält die § . 344 und 345 de« Keg .- Lntw . ( 8trake des dritten
gemeinen Diek.stabl « . ) 4Ver «ick viue« gemeinen Dieb «tabl« «vkuldiginackt , jnackdem er bereit « wegen vückfall « in da« Verbreckvu de«
Dieb «tald « v-erurtbeilt und da« Vrtkeil ibm verkündet war , wird wegendritten °i6Mvm6LDiob«tab >« kolAeudermaassen bestraft : 1 ) wenn derüetrsAde« Diebstald « die 8umme von xwei Ouldeu nickt über «1eiKt, mit XreisAe -
känAui «« ; 2) wenn der üetrax desselben die 8nmms von 2wei Onlden
übersteigt , mit Xrbeitsbau « oder Lucktkau « bi« 2U «eck« dadron , in «o
kerne nivlit die XnwendunA der ä or« ckrikten de« 8 - 167 im einzelnen
k 'all eine trübere 8trakv bv »rüudet . 8 - 345 . (2 . lieber fünf Gulden .) Der
dritte gemeine Diebstahl von höherem Betrag wird mit Kreisgefängniß nichtunter sechs Monaten oder Arbeitshaus bestraft, in so fern nicht die Anwendungder Vorschriften des §. 167 im einzelnen Fall eine höhere Strafe begründet.
8 . 346 . (Erschwermlgsgründe.) Als besondere Erschwerungsgründe sind bei
dem Diebstahl folgende Umstände anzusehen : 1 ) wenn der Diebstahl in Ge¬
bäuden verübt worden ist , die dem Gottesdienste gewidmet sind , oder 2 ) in
Schlössern, welche zur gewöhnlichen Residenz oder zum zeitlichen Aufenthaltdes Großherzogs bestimmt sind , oder 3) bei Gelegenheit einer Feuersnoth , oder
eines andern allgemeinen oder besoudern Nothzuftaudes , oder 4) an Ackerge -
räthschaftcn auf dem Felde , oder 5) an Vieh auf der Weide oder in dem
Pferche ; oder 6) wenn sich der Dieb zur Verübung eines nächtlichen Diebstahlsin einem fremden bewohnten Gebäude , oder dem dazu gehörigen geschloffenen
Hosraum verborgen hatte ; oder 7) wenn der Diebstahl von aufgestellten Feld¬
hütern oder andern Wächtern au Sachen begangen worden , die zu den ihnen
zur Hut oder Bewachung anvertrauten Gegenständen gehört haben; oder 8) wenn
er verübt worden ist mittelst gewalisamen Einbrechens oder gefährlichen Ein ,
steigens, ohne oaß alle Voraussetzungen des 8 - 342 Nr . 2 vorhanden sind , oder
9) mittelst gewaltsamer Erbrechung von Schränken , Kisten oder andern Be¬
hältnissen , oder 10) mittelst Eröffnung von Schlössern durch Diebsschlüffel
(Diensiche , Sperrhaken , uachgemachle oder Hauptschlüssel ) , oder 11 ) mittelst
Anwendung von Drohungen gegen die Person des Inhabers oder andere am
Ort der Thal anwesende Personen, welche dieselbe hindern konnten , in so ferndie That hierdurch uichr in das Verbrechen des Raubes (8 - 371) übergeht.346 . ( ILescbwci'imK.sKi'üudc .) VI« besonder « Lr «cbwerun »8A,ündssind bei dem Diebstskl kalbende Vmstande anxuseben : <) wenn derDiebstakl in Oebäuden , die dem otkentlicken Oottesdienstv gewidmetsind , an dem Oottesdienste Gewidmeten 8acken verübt worden i«t ;oder 2 ) an andern OeKenstanden in «olcdvn Oebäuden ; oder 3) wennder Diebstakl an Aro««k . bnAentkum in dem Kro ««k . Desidenxscldosse ver¬übt worden ist, oder in einem andern Oebäude xu derzeit , da derOro ««ksr -
xo§ »der die Orosskerzo ^ iu dasselbe dewodneu ; oder 4) und 5 ) unverän¬
dert w ie in Xr . 3 und 4 de« ke »ierunK«entwurk « . 6) an Viek auk der
>Vvide , in dem Dkercke , oder im 8tali ; oder 7) wenn der Dieb zur
Verübun -r der 1'bst xur Xaoktxeit in ein fremde « bowolmte « Oebäudo
oder den daxu »eköriAen Aescklossenen Ilokraum ein^ escl,lieben oder
einKedrunAen ist ; oder 8) unverändert wie in XV . 6 de« kvKisrun »«-
entwurk « . 9) wenn der Diebstakl von suft-estvllten b'eldbütern , Wald -
kütern , oder andern » uelitern an . . . . 10) wenn er verübt wordeni«t mittelst klinbreeksn « «der LinstviZen « , otme das « . . . . 11 ) und12) unverändert wie Xr . 9 und 10 de« lisAierunKsentwurk «. t3 ) mit¬telst XnwvttduiiK von Oewalt oder Drobun ^ en ZeAvn Dvr.sonei, , oka «da«« die 'kkat kierdureli in da« Verbrecken de« kaube « ( 8K . 371 und372 ) üder »ekt ; oder 14) «uk einer Hesse , einem dabr - oder Wocksn -
markt , an ölkentlick xum Verkauf ausKesetxten 8aekvn . K. 347 . (Beim
gemeinenDiebstahl. 1 . Bis zu fünfundzwanzigGulden .) Beim Dasehn Eines
oder Mehrerer der im vorhergehenden § . 346 bezeichneten Erschwerungsgründewird der gemeine Diebstahl , dessen Betrag die Summe von fünfundzwanzigGulden nicht übersteigt , mit Kreisgefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.
K. 347 . biutkalt die 347 und 348 de« K.vKierunK86ntwnrf« mit
XendvrnnA . ( l . 8eim gemeinen Diekstakl . ) Reim Da ««vn Line « oder
Zlvkrerer der im vorkerAelmuden 8 - 346 bvxeiekuvten Lrsckweruoxs -
Ki ünde wird die 8trake des »emvinen Diebstab !« , dis ausserdem eia-
treten würde , durck einen Xusatx erkükt , welcker zedovk in den Fäl¬
len X r . 1 , 3 , 4 und 13 niemal « xwölk Zonale , und in den übrigen bal¬
len niemals «eck « Monats der «on «t vsr «cim1doten 8lrakart übersteigendarf . 8. 348 . (2 . lieber fünfundzwanzig Gulden .) Bet dem gemeinen Dieb¬
stahl, dessen Betrag die Summe von fünfundzwanzig Gulden übersteigt , be- ,wirkt das Dasevn Eines oder Mehrerer der im § . 346 bezeichneten Erschwe¬
rungsgründe eine Erhöhung desjenigen Strafmaaßes , welches außerdem eiu-
treten würde , jedoch in keinem Falle um mehr als sechs Monate ru der näm¬
lichen Strasart . § . 349 . (Beim gefährlichen und dritten Diebstahl.) Bei
Ausmessung der Strafe des gefährlichen und des dritten Diebstahls bilden die
im 8 . 346 bezeichneten Erschwerungen blos Gründe der Straferhöhung inner¬
halb der gesetzlichen Grenze». 8 - 349 . ( Sein » gelakrlicken Diekstakl .) Sei
Vu «me .s8unK- der 8lrake de« » efilbrlicken („und de« dritten " ist ge «tri -
cksn ) Diedstakl « bilden . . . . § . 350 . (Dieböbanden.) Diebstähle , von
Diebsbandeu verübt , werden von erhöhter Strafe getroffen , welche bei den
Anführern bis zum Doppelten und bei andern Genossen bis zum Anderthalb¬
fachen derjenigen Strafe gehen kann , die außerdem eintreten würde. § . 350.
Oestricken ; vergl . dagegen 441a und 441 b de « Xommissionsent -
wurk« . 8 - 351 . ( Entwendung unter Ehegatten oder an Abkömmlingen.) Ent¬
wendungen , unter Ehegatten oder an Abkömmlingen begangen , begründenblos bürgerliche Klagen auf Wiedererstattung . 8 - 351 . Unverändert . §. 352 .
(Familiendiebstahl.) Diebstähle an Verwandten oder Verschwägerten in aus-
steigender Linie öder an andern in derselben Haushaltung lebenden Verwand¬
ten oder Verschwägerten im zweiten , dritten oder vierten Grade der Seiten¬
linie werden , in so fern nicht bei der Begehung Gewaltchätigkeiten gegen
Personen verübt wurden , nicht von Amtswcgen , sondern nur auf die Anzeige
des Familicnhauptcs oder deS Bestohlenen, und wenn der Dieb und der Be¬
stohlene unter demselben Familienhaupte stehen , nur auf Anzeige deS Letztem
untersucht und bestraft . §. 352 . Unverändert di« : Zeitenliniex werden



566
( „ in so fern nickt bei der Degeknng Oewalttkätigkeiten gegen Perso¬
nen verübt wurden " ist gestricken ) nivbt vonXmts wegen , sondern nur
auk die Xnrieige . . . . 8 - 353 . (An Pflegeltern , Erziehern rc.) Gemeine
Diebstähle an Pflegeltern , Pflegern , Vormündern und Erziehern werden nur
auf deren Anzeige untersucht und bestraft . § . 353 . Unverändert . § . 354 .
(Hausdiebstahl .) Gemeine Diebstähle von Dienstboten , Lehrlingen, Gehül-
fen oder andern zum Hausstande gehörigen Personen , an der Dienst - oder
Hausherrschaft oder an den in der nämlichen Haushaltung lebenden Mitglie¬
dern der Familien derselben , werden nur auf die Anzeige des Dienst - oder
Hausherrn untersucht und bestraft , und gemeine Diebstähle , von Dienstboten,
Lehrlingen oder Gehülfen oder andern zum Hausstande gehörigen Personen an
einander , oder von Familienmitgliedern an Einer dieser Personen verübt, nur
auf Anzeige des Dienst - oder Hausherrn oder des Bestohlenen. 8 - 354.
( Oausdiebstakl . ) 0 «meine Diebstäkle von Dienstboten , I-ekrkugen ,
Oekülken , oder andern Lum Hausstände gekürigen Personen , an der
Dienst - oder Oauskerrsekakt Yverdon ebenfalls nur auk deren Xn^eigv
untersuvkt und bestraft ; und Keinem« Diebstäklv , von Dienstboten ,
I-ekrlingen , Oekülken , oder andern Lum Hausstand « gekürigen Perso¬
nen an , in der nänilicben Oauskaltung lebenden , Familienmitgliedern ,
oder an einander selbst , oder von Familienmitgliedern an Liner dieser
Personen verübt , nur auk Xnrüeige der Dienst - oder Oauskerrsekakt
oder des Lvstoklenen . § . 355 . (Fremde Theilnehmer.) Gegen Teilneh¬
mer an einem Diebstahl der in den 88. 352 — 354 bezeichntenArt , die zu dem Be¬
stohlenen nicht in dem dort bezeichntenVerhältnissestehen, findet Untersuchung u.
Bestrafung ebenfallsnur auf gleiche Anzeige statt. § . 355 . Unverändert . 8- 356 .
Es kann jedoch der Antrag des Anzeigers in den Fällen des vorhergehenden
§ . 355 auch auf Untersuchung und Bestrafung gegen die fremden Theilnehmer
allein gerichtet werden. 8 356 . Unverändert bis : in den LLIIen der 88 -
352 und 353 auck auk . . . . 8- 357 . (Zurücknahme der Anzeige .) In al¬
len Fällen , wo Untersuchung und Bestrafung deS Diebstahls nur auf Anzeige
statt findet (88- 352 — 355 ) , wird dem Anträge des Anzeigers auf Einstel¬
lung des Verfahrens so lange statt gegeben , als noch das erste Erkenntniß
nicht verkündet ist. 8 - 357 . ( Lurücknakms der Xnrieige .) In den Lallen
der § § . 352 und 353 wird dom Antrags des Xnseigers auk Umstellung
des Verkabrons , in so ferne nickt derXngesckukligle selbst auk der
Lortsetrung bestebt , so lange . . . . H. 358 . (Wirkung der Wiedererstat¬
tung deS Entwendeten.) Der gemeine Diebstahl , in so fern er nicht der
dritte , und nicht unter erschwerenden Umständen (§ . 346 ) begangen ist , bleibt
straflos , wenn der Dieb vor obrigkeitlichem Einschreiten aus freiem Antriebe
die entwendete Sache zurückgegeben , oder vollen Ersatz geleistet , oder den Be¬
stohlenen in anderer Weise vollkommen zufrieden gestellt hat . § 358 . ( Wir¬
kung der Wiedererstattung des Lntwendeten .) Die 8trake des gemei¬
nen Diebstabls , in so fern er nivbt der dritte , und nickt unter ersckwe -
rvnden Umstanden ( 8 - 346 ) begangen ist , wird auf ein Drittel kvrab -
gesetLt , wenn der Dieb . . . . 8- 359 . Unter gleicher Voraussetzung wird
die Strafe deS gefährlichen und deS dritten Diebstahls , so wie der Diebstähle
mit erschwerenden Umständen, gemildert, jedoch in keinem Falle um mehr alö
die Hälfte . 3 - 359 . Unverändert bis : jedock in keinem Lalle um mebr
als via Drittel . § . 360 . (Entwendung von Eßwaaren , Feldfrüchten w. ) Ent¬
wendungen von Eßwaaren oder Getränken in geringem Betrag und zum un¬
mittelbaren Genuß werden , in so ferne sie nicht zur Klasse der gefährlichen
(8 - 342 ) gehören , und nicht unter erschwerenden Umständen (8 - 346) verübt
sind , nicht als Diebstahl , sondern als Polizeifrevel, und Entwendungen von
Feld - und Gartenfrüchten , die noch nicht eingebracht sind , und deren Werth
den Betrag von fünf Gulden nicht übersteigt , ebenfalls nicht als Diebstahl,
sondern als Feldfrevel bestraft . § . 360 . Unverändert bis : . . . . den Ver¬
trag von einem Oulden nivbt übersteigt , ebenfalls nickt als Diebstakl ,
sondern als Leidfrevel bestraft , jedock mit Xusuakme des im § . 346 .
Xr . 9 bereickneten Lalls von vrsvkwerenden Umstanden . § . 360 a.
( Dritter Leldkrevel .) Line gleicks Lntwendung , an L«ld - oder Oar -
tenfrücbten verübt , navbdem der Urbeber bereits Zweimal wegen Leld -
trevels bestraft worden ist, wird als Diebstakl bestraft . 8 - 360 b . (Lort -
gesetuter Leldkrevel .) Wenn mebrvro Leldkrevel , in kurzen , vier
Wocken nickt übersteigenden , Lwisekenräumen verübt , als Oegen -
«tand des nämlicken Htrakerkenntnissvs rusammentrelken , so werden
sie , wenn der Wertk der entwendeten Lrüvkte Lusammengenommen
den vetrag von einem 6uldeu übersteigt , ebenfalls als Diebstakl bestraft .

XXVIII . Titel . Von der Unterschlagung. 8- 361 . (Thatbestand.) Wer
fremde bewegliche Sachen , die ihm zur Bewahrung oder Verwaltung , oder in
Folge eines andern, die Verbindlichkeit zu deren Zurückgabe oder Wiederablie¬
ferung begründenden Rechtsgeschäft , anvertraut oder übergeben worden sind,
in der Absicht sich zueignet , sie dem zur Rückforderung Berechtigten ohne Er¬
satz zu entziehen , ist der Unterschlagung schuldig . 8 - 361 . Unverändert bis :
. . . . Lurückgabv oder Xkliekerung begründenden . . . . § . 362 . Wissent¬
lich wahrheitswidriges Abläugnen des Rechtsgeschäfts oder des Empfanges
der Sache, zu deren Zurückgabe oder Wiederablieferung der Inhaber verpflich¬
tet ist, begründet wider ihn die Vermuthung der absichtlichen , die Unterschla¬
gung bedingenden , Zueignung . 8 - 362 . Wider den Inkaker , welcker dem
Lur Xbkorderung verecktigten wissentlivk wakrkeitswidrig das Deckts -
gesckakt oder den Lmpkang der 8acke , su deren Lurükgabe oder Xb -
liekerung er vor ;,klicktet ist , abgeläuguvt Kat, gilt die Vvrmutkung der ab-
sicktlicken , die Untvrscklagung bedingenden , Zuneigung , in so ferne
sick nickt aus den Umständen des emLvlnen Lailvs etwas Xnderes er¬
gibt . 8- 363 . Die nämliche Vermuthung spricht gegen den Empfänger der
Sache , wenn er , ohne die Mittel zum Ersätze zu haben , oder mit Sicherheit
vorauszusehen, daß er sie zur Zeit , wo der Ersatz erfolgen sollte, haben werde ,
die Sache verbraucht oder veräußert hat , und auf erfolgte Zurückforderung
sie wieder herbei zu schaffen, oder zu ersetzen , oder den Berechtigten in anderer
Weise vollkommen zufrieden zu stellen, nicht vermögend ist . § . 363 . Unver¬
ändert bis . . . . oder mit gutem Orund erwarten riu können , dass er . . .
8- 364 . (Strafe .) Die Unterschlagung wird nach Verschiedenheit der Größe
des Betrags eben so wie der gemeine Diebstahl bestraft (8 - 338 .) § . 364.
( 8trske der Unterscklagung .) Die Unterscklagung wird nack der Vvr -
svkiedvukeit der Orosse des Lvtrsgs kolgenderwaassen bestraft : 1 ) die
Unterseklagung bis 2U künkundLwanriig Oulden mit Xwtsgekängniss ;
2) die Unterscklagung von mekr als fünkuodLwanLig Oulden dis ru drei-
kundert Oulden mit Oekangniss nickt unter vier Wecken oder Xrbeitskaus
di» »ru rrwvi^»kren ; 3) die Unterscklagung von mekr als drvikundert Oulden

mit Xreisgetangniss nickt unter ssvks Zlonaten oder Xrbeitskaus . § . 365 .
(Erschwerungsgründe.) Als besondere Erschwerungsgründe, deren Daseyn die in
den 88 - 347 und 348 bestimmte Straferhöhung zur Folge hat , sind bei der
Unterschlagung folgende Umstände anzuschen :

'
1 ) wenn dieselbe an Sachen

verübt ist , deren Hinterlegung durch Feuersbrunst oder eine andere Nolh (L .
R . S . 1949 ) veranlaßt wurde ; 2) wenn die Unterschlagung von Vormündern ,
Pflegern oder Erziehern am Vermögen ihrer Mündel , Pflegbefohlcnen oder
Zöglinge verübt ist , oder von öffentlichen Boten an den ihnen anvertrauten
Sachen , oder von gerichtlich bestellten oder bestätigten Masse - oder Güterpfle¬
gern oder Hütern oder andern obrigkeitlich bestellten oder bestätigten Verwal¬
tern oder Geschäftsführern an Gegenständen , die zur Masseverwaltung oder
Geschäftsführnng gehören . 8 - 365 . (Lrsckwvrungsgründe .) Xis besondere
Lrsckwei ungsgründv , bei deren Dasevn die sonst versekuldete 8trafo
dis um ein dakr in der nämlicken 8trakart erkökt werden Kanu, sind bei
der Unterscklagung folgende Umstände auriusoken : 1 ) und 2) unverän¬
dert . § - 366 . (Beschränkung der Strafverfolgung .) Es wird jedoch die Unter¬
schlagung nicht von Amtswegen , sondern nur auf Anzeige des Beschädigten ,
oder Desjenigen , der seine Stelle vertritt , untersucht und bestraft , ausgenom¬
men , wenn die That von Einer der im 8 - 365 Nr . 2 bezeichnten Personen
verübt ist . 8 - 366 . Unverändert . 8 . 367 . Die in Bezug ans den Diebstahl
in den §8- 339 —341 und 351 — 359 ausgestellten Bestimmungen gelten auch
von der Unterschlagung. 8 - 367 . Unverändert , ausser dass statt „ bis
359 " gesetzt Mt : bis 360 . § . 368 . (Unterschlagung gefundener Sachen .)
Wer eine fremde Sache findet , oder sonst zufällig in den Besitz einer fremden
^ ache kommt , ist der Unterschlagung schuldig , und wird von der Hälfte der
Strafe des gemeinen Diebstahls getroffen : 1 ) wenn er dem Eigenthümer oder
Dem , welcher die Sache verloren hat, auf dessen Anmelden es verschweigt oder
abläugnet , die Sache gefunden oder in Besitz bekommen zu haben ; oder 2 ) wenn
er , nachdem ihin der Eigenthümer oder der Verlierende bereits auf andere
Weise bekannt geworden , oder eine öffentliche Aufforderung an den Finder zu
seiner Kenntniß gekommen war , die Sache nicht zurückgegeben , sondern sie in
der Absicht, sich derselben widerrechtlich anzueignen , verborgen gehalten , ver¬
äußert hat ; oder 3) wenn er in Fällen , wo ihm der Verlierende oder der Ei¬
genthümer unbekannt ist , die Sache , ohne vorher den Fund oder den sonst zu¬
fällig erlangten Besitz der Obrigkeit angezeigt , oder öffentlich bekannt gemacht
zu haben , oder vor Ablauf von drei Monaten , von solcher Anzeige oder Be¬
kanntmachung an gerechnet , unter Umständen der im 8 - 363 bezeichnten Art
verbraucht oder veräußert hat , und den Berechtigten dann auf erfolgte Zurück¬
forderung zufrieden zu stellen nicht vermögend ist. Z . 368 . ( Unterscklagung
gefundener 8acken .) Wer eine fremde 8acke findet, oder sonst Lukallig
in den UesitL einer fremde » 8acke kommt , ist der Unterscklagung sckul -
dig, und wird von der Hälfte der im H . 364 gedrokten 8trake getröden :
1 ) , 2 ) und 3) unverändert . 8 - 369 . (Unterschlagung eines Schatzes. ) Wer
einen Schatz , den er auf dem Grundstück eines Andern gefunden hat , dem Ei¬
genthümer verheimlicht , um dessen Antheil widerrechtlich sich zuzueignen , ver¬
liert zur Strafe zu Gunsten des Eigenthümers den Antheil , der ihm alö Fin¬
der des Schatzes gebühren würde. § . 369 . Unverändert . Z . 370 . Wer ei¬
lten Schatz , den er auf dem Grundstücke gefunden hat , welches er mit einem
Andern gemeinschaftlich besitzt , dem Miteigenrhümer verheimlicht , um dessen
Antheil widerrechtlich sich zuzueignen , verliert zur Strafe zu Gunsten des Mit -
eigenthümerS seinen Anspruch auf denjenigen Antheil, der ihm als Finder vom
Antheile des Mitcigenthümcrs gebühren würde . 8 - 370 . Unverändert .

XXIX . Titel . Von dem Raub . 8- 371 . (Tbatbestand. ) Wer von einer
fremden beweglichen , in der Jnhabung eines Andern befindlichen Sache in
diebischer Absicht (§ . 337 ) dadurch Besitz ergreift , daß er zu dem Ende gegen
die Person des Inhabers oder gegen andere am Orte der That anwesende
Personen , welche dieselbe hindern -konnten , thätliche Gewalt oder mit der Ge¬
fahr unverzüglicher Verwirklichung verbundene Drohungen mit Tödtung oder
schweren körperlichen Mißhandlungen anwendete , ist des Raubes schuldig .
§ 371 . ( 'lkkatb«stand des Danks .) Wer den Diebstakl einer 8acke da-
dnrck bewerkstelligt Kat , dass er den Inkaker derselben oder anders
am Orte der I'kat anwesende Personen ( „ welcke dieselbe Kindern konn¬
ten " ist gestrioken ) dnrck angewendete tkätlicke Oewalt , oder durck
»»gewendete mit der Oekakr nnverrmglicker Verwirklickung verbun¬
dene Drokungen mit 'ködtung oder sckweren kvrperlivkon Msskandlun -
geu , oder durck andere Lnr Lrreguug gegründeter Desorguiss kür Leib
oder I-vbeu geeignete Handlungen , nur Ueberlassung der 8ackv nü-
tkigte , wird als Däubvr bestraft . 8 - 372 . Wenn die Vollendung des Dieb¬
stahls, oder das Fortbringen der entwendeten Sachen von dem Diebe, der bei
der Verübung der That betreten wurde , dadurch bewirkt worden ist , daß er
thätliche Gewalt oder Drohungen der im 8 - 371 bezeichnten Art angewendet
hat , so ist er ebenfalls des Raubes schuldig . § . 372 . Wenn die Vollendung
eines Diedstakls , oder das Lortbringen der entwendeten 8acken von
dem Diebe , der kiebei betreten wurde , dadurck bewirkt worden ist, dass
er tkätlicke Oewalt oder Drokungen , oder andere eine Xötkigung ent -
kaltendv Handlungen der im vorkergekenden § . 371 berieickuetvn Xrt
augewendet Kat, so ist er ebenfalls des Dankes sckuldig . § . 373 . (Straft
des Raubs .) Der Räuber wird von folgenden Strafen getroffen : I . von der
Todesstrafe , wenn die Mißhandlung den Tod des Mißhandelten zur Folge
hatte , in so ferne dem Räuber dieser Erfolg seiner Handlung znm bestimmten
oder unbestimmten Vorsatz znzurechnen ist ; II. von lebenslänglicher oder zeit¬
licher Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren : 1 ) wenn die Mißhandlung ,
welche den dem Räuber nicht zum bestimmten oder unbestimmten Vorsatz zu¬
zurechnenden Tod des Mißhandelten zu Folge hatte , von der Art war , daß
der Tod als deren wahrscheinliche Folge vorhergesehen werden mußte ; oder
2) wenn der Mißhandelte an seinem Körper oder an seiner Gesundheit eine
dem Räuber zum bestimmten oder unbestimmten Vorsatz zuzurechnende Ver¬
letzung der im § . 203 Nr . 1 und 2 bezeichnten Art erlitten hat , oder die ein¬
getretene Verletzung dieser Art alö wahrscheinliche Folge der Mißhandlung
vorhergesehen werden mußte ; III . von Zuchthausstrafe bis zu zwölf Jahren :
1 ) wenn die Mißhandlung , welche den dem Räuber blos zur Fahrlässigkeit
zuzurechnenden Tod des Mißhandelten , oder eine ihm blos zur Fahrlässigkeit
zuzurechnende Verletzung der im 8- 203 Nr . 1 und 2 bezeichnten Art zur
Folge hatte , von der Beschaffenheit war , daß der Tod , oder die eingerretene
Verletzung nicht als deren wahrscheinliche Folge vorhergesehen werden mußte ;
2) wenn der Mißhandelte an seinem Körper oder seiner Gesundheit eine dem
Räuber zum Vorsatz oder zur Fahrlässigkeit zuzurechnende Verletzung der im
§. 203 Nr . 3 bezeichntenArt erlitten hat ; oder 3) wenn der Räuber körperliche
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Peinigungen oder Martern angewendet hat , um dadurch die Anzeige oder

Auöfolgung verborgener Habseligkeiten zu erpressen ; IV . in andern Fällen von

Arbcitshaussirase nicht unter einem Jahre bis zu acht Jahren Zuchthausstrafe .

F . 373 . ViiverLnllort bi » : 1 ) . . . lln » » llor '1' oä lle » -Xinioiu von ibm rrl »

cloron ^vakrseboiuüvbe VolKo vorbor « 8 » eb6u vvorclon konnte ; oller 2 ) . . . .

t1io8er Xrt von lleni Tliüter rrl » wrrlnselieinlielie Voitze llsr J4i8 » Iinnll1nnK

vorlrer ^ eselren wer lleu konnte ; III . ( Xr . III . 3 eio8 ke » ierunK8entwurk » )

Todesanzeige .
( 1534 . 1 ) Karlsruhe . Meinen nahen und ent¬

fernten Freunden zeige ich an , daß es dem Allmäch¬
tigen gefallen hat , am 29 . v . M . meine theure Frau ,
nach vielen Leiden infolge ihrer am 20 . März d . I .
stattgehabten Niederkunft mit zwei Knaben , in ein
besseres Leben abzurufen . Für die der Unvergeßlichen
während ihrer Krankheit von Seiten meiner verehrten
Freunde und Bekannten bewiesene Liebe und Freund¬
schaft, so wie für die Begleitung zur Ruhestätte , sage
ich hiermit meinen verbindlichsten Dank .

Karlsruhe , den 7 . April 1840 .
Der tiefbetrübte Gatte und Vater :

„ Meng es , Gendarm .
( L505 . 3 ) Straßburg .

( Anzeige .) Zn die Heilanstalt
für Stotterer , Stammler sc . zu

Straßburg , welche schon sehr glückliche Kuren
vollendet , können täglich an solchen Nebeln
Leidende von jedem Alter Aufnahme finden .
Man wende sich gefälligst an den

Direktor Selligeberger ,
wohnhaft Schifferstaden Nr . 3

in Straßburg .
( 1547 .2 ) Karlsruhe .

! (L ehrlinggesu ch .) In eine
Tuch - und Modewaarenhand -

jlung zu Karlsruhe wird ein

auswärtiger junger Nimm von guter Farm -
lie in die Lehre ausgenommen . Näheres
auf frankirte Anfragen im Kontor der Karls ^

von 2uvbtImü88trLko nickt unter fünf älabren, wonn 6er kLuber körpor -
liclie keiuiAunAen oller Alarteru rniAewenllet bat , um llallurob llie Xn -
LeiKv oller XuslolKunA verborge,ier KIsbseliAkeiten 2U erpressen ; IV .
nnverrrnllert wie Xr . III . lle8 kteAierunAsentwierk » bi» : 1 ) . . . . llie einAS-
treteuv VerletriunA von ibin niebt ul » lleren wnlirseiieinliclie k'ol^e de-
Iruebtvt werllen konnte ; 2) unverünllert . 3) i»t Xr . Hl . Aeworllen . V .
unverünllert wie Xr . IX lle » keArerunAsentwurk » . (Fortsetzung folgt .)

Scus rem Forstbezirk Eggenstein werden össentticher Ver¬
steigerung ausgcsetzk :

» ) in den alten Eichenbeständen des gr . Wildparks , nächst
dem eisernen Thor ,

Freitag , den 10 . April d . I .,
früh 8 Uhr :

61 Klafter eichene Stumpen ;
d ) im größt ) . Bannwalde ,

Samstag , den 11 . April d . I .,
. früh 8 Uhr ,

9700 Stück forlcne Hopfen - , Reb - und Baumstaugen ,
Die Zusammenkunft findet am 10 . bei ' m eisernen Thor

dahier , und am 11 . am Ausgang des Waldes auf rer eggen -
steiner Landstraße statt .

Karlsruhe , den 6 . April 1810 .
Großh . bad . Hofforstamt .

v . Schöna u .
s1503 .3) Durlach . HZ e h n t s ch e u e r - , Keller ,

und KeltcrmaschinenverkaufzuGrötzingen .s
Die große ärarische , zu Grötzingen auf dem Marktplatz frei
stehende Zehntschener ist nach hoher Anordnung zum ösfentt
itchen Berkaus ausgesetzt . In derselben befinden sich zwei
große Keltermaschtnen und unter derselben zwei große ge¬
wölbte riefe Keiler . Der eine dieser Keller ist mit 61 Fu¬
der 1 Ohm und der andere mit 61 Fuder 9 Ohm in Elsen
gebundenen Lagerfässern angelegt .

Die Keller tonnen mit der Zchntscheuer und ganz füg¬
lich ohne dieselbe teer oder mit den Lagerfässern , ein jeder
insbe )ondere mit einem geräumigen Ueberbau aus dessen
Kellerhals , nach dem Wunsche der Liebhaber verkauft werden .

Die Keltermaschinen ebenso , weshalb die Kauflustigen
eingeladen sind , sich am

Montag , den 1 . Mai d . I . ,
Nachmittags 2 Uhr ,

zu Grötzingen im Winhsyaus zum Laub bei der Versteige¬
rung einzufinden .

Dnrlach , de» 1. April 1810 .
Großh . bad . Domänenverwaltung .

B a n z .
sl19t .3 ) Nr . 5110 . Baven . ( Bekanntma¬

chung . ) Es ist uns ein von der Intendanz der königlich
französischen afrikanischen Armee ausgefertigrer Todesschein
zilgekommcn , wornach ein gewisser Josef Allgeier , ge¬
boren iin Großherzogthuln Baren am 18 . Oktober 1816 ,
Sohn des Anton Jo ;ef Allgeier und der Sophie Jomette ,
als Soldat des 2 . Bataillons der Fremdenlegion am 12 .
Oktober 1837 im Militärhospital zu Bougie gestorben ist.

Zur Auömiitclung der diesseits unbekannten Eltern oder
llbgebrunnkkn PL>äglUNl ) Ik zu Verwandten des Berstorbenen bringen wir dieses hiermit

öffentlichen KenNtniß .

ruher Zeitung .
( 1548 .2 ) Frauenalb .

( Möbelholzverkau f.) Bei
der

Frauenalb liegen
ca . 4260 Quadratschuh uußbaumeue Dielen ,
- 1900 - eichene Dielen ,
- ZOO - kirschen - und birn -

baumene Dielen ,
welche entweder im Ganzen oder auch theil -

weise um recht billige Preise abgegeben wer¬
den . Hierzu Lusttragende belieben sich an

Hru - Kaufmann W . Römer im Abteige¬
bäude in Frauenalb zu wenden .

( 1530 . 2 ) Hubbad ,
bei Bühl . ( Wirrh -
sch a ftS v e r p a ch t ung .)
Zur Ucbernahme der Wirch -
schaft auf dem Hubbade bei
Bühl und zur Restauration
für die daselbst errichtet wer¬

bende Wasserheilanstalt wird ein tüchtiger Pächter gepicht .
Lusttragende wollen sich in frankirten Briefen an Dr . Strauß den fraglichen Mantel

daftlbst wenden .
.

) t 512 .3) Nr . 1167 . M a n ii -
heim . ( Versteigerung .)
Aus der Verlassenschaft des
verlebten Hofmusikus Johann
Peler Nicola werden am
Dienstag , den 11 . April d . I .,

Morgens 9 , und Nachmittags 2 Uhr ,
ln dem Hause Lit . 0 . 2 , Nr . 4 , gegen baare Zahlung Lffent -

üch versteigert :
Sämmrliche Fahrnisse , worunter :

12 silberne Eßlöffel , l2 silberne Kaffeelöffel , 1 silberner
Borleglöffel , 6 silberne Gabeln , 6 silberne Messer ,
1 goldene Zylinderuhr, 1 goldene uns 2 silberne Dosen,
Mannskleider , Bettung , Weißzeug , Schrcinerwerk und
sonst allerhand Hausrath ;

dann am
Dienstag , den 2t . April d . I .,

ebenfalls gegen baare Zahlung , Nachmittags 2 Uhr , auf
dem diesseitigen Geschäftsbureau folgende StaatSpapierc ,
nämlich - ' " " 100 fl.1 österreichische 3prozentige Metallique zu

3 , 3 - jede zu 500 -
4 4 - r s r 500 -
5 4 - 800 -
1 r 1 '/ - - z>- 1000 -
4 -- 4 - - jede zu 1000 -
2 s 3 1000 -
3 - 4 - Part .-Oblig . jede zu 250 -
3 x 4 '/ . - Staatsschuldsch . jede zu 1000 -
1 nassaui sche 3 '/ . Obligation zu 500 -
6 badische Serienloose jedes zu 50 -

Dann durch Verloosung bereits herauögckommcn :
2 österreichische Iprozentige Part .-Oblig . zu 250 -
1 badisches SerienlooS zu SO -

wozu die Liebhaber cingeladen werden .
Mannheim , den 1 . April 1810 .

Großh . bad . Stadtanttsrevisorat .
W i n t h c r .

vät . K . Herr .

llStö .S ) Karlsruhe . (Holzversteigerung .)

zur „
Baden , den 3 . April 1810 .

Großh . bad . Bezirksamt .
» . Theobald .

vitt . Wagner .
( t190 .3 ) Nr . 5ll0 . Baden . ( Bekanntma -

ch ung . ) Die k. französische Präfektur in Paris hat uns
einen Todesschein mitgeiyeill , inhaltlich dessen ein gewisser
Karl Odthozzen , 22 Jahre alt , von Profession ein
Schneider und aus Baden gebürtig , am 31 . Januar v . I .
in einem der dortigen Hospitäler gsstorven ist ; was wir zur
Ausmittclung der zur Zeir noch unbekannten Ettern oder
Verwandten hiermit veröffentlichen .

Baden , den 3 . April 1810 .
Großh . bad . Bezirksamt ,

v . Theobald .
vllt . Wagner .

( 1181 .3) Nr . 5051 . A ch e r » . ( D i e b st a y l u n b
Fahndung . ) Der unten signalisirte Andreas Boschert
von Oensbach hat sich der Unterschlagung des nachstehend
beschriebenen Mantels dringend verdächtig gemacht , und zu¬
gleich mit Hinterlassung einer Schuld heimlich von Hause
entfernt . Sämmttiche Polizeibehörden werden ersucht , auf

sowie auf den Lhäter zu fahnden
und den letzter » bei Betreten anher abzuliefern .

Beschreibung des Mantels .
Derselbe ist von dunkelblauem seinem Tuche . mit einer

silbernen Hafte und Doppelkragen versehen und noch ziemlich
neu . Cr ist mit grauem Tucke gefüttert und har einen
Werth von drei Louisd 'or .

Signalement des Andreas Boschert . '

Andreas Boschert ist 31 Jahre alt , 5 ' 6 " groß , hat
schwarze , dünnstehende Haare , schwarzen Backenbart , ein
breites Gesicht , gesunde Gesichtsfarbe , dicke Nase und ist
von starkem Körperbau . Derselbe soll mit einem dunkel¬
blauen Rocke , schwarzttichenec Weste , Tuchhosen von röth -
licher Farbe , iLtieseln und einer Kappe bekleidet gewesen
seyn .

Sichern , den 1 . April 1810 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Ahle S.
) 1150 .3) Nr . 6713 . Ettenhcim . ( Diebstahl

und Fahndung .) Am 30 . d. M . wurde von dem pro¬
visorischen geistlichen Verwalter Ziegler zu Mahlberg die
Anzeige gemacht , daß ihm mittelst Erbrechung seiner Dienst¬
kaffe in seinem Kasscziminer eine Geldsumme von 1096 st .
entwendet worden sep.

Die Zeit der Verübung des Diebstahls kann nicht be¬
stimmt angegeben werden , doch scheint solche zwischen dem
28 . und 30 . r . M . stattgefunden zu haben .

Das entwendete Geld bestand :
1 ) in einer Rolle von 80 Stück Kronthalern , mir blauem

Umschlag und der Aufschrift :
„ Forstverwattuiig Salem 216 fl . in 80 Kronthalern . "

Diese Rolle war mit dem Siegel der markgrästich
badischen Forstinspektion Salem gesiegelt .
In einer Rolle von 50 Stück Kronthalern .

'
Ans dieser

Rolle soll die Aufschrift :
„ 135 A. gestanden seyn . "

In was für einem Papier die 50 Stück Kronthaler
gerollt , und ob diese Rolle gesiegelt war , kann nicht
angegeben werden .

3) In einer Rolle von 50 Stück Kronthalern , mit einem
Umschlag von einem alten Steuerzettel und der Auf¬
schrift :

2)

„ 135 fl . in 50 Stück Kranthalern . "

Diese Rolle war nicht gesiegelt .
1 ) In einer Rolle von St Stück Kleinenthalern . Der

Umschlag war von altem verschriebenen Kanzleipapier
mit der Aufschrift :

„ 68 fl . in 5t Stück halben Kronthalern ."
5 ) Zn einer weitern Rolle von 28 Stück Fünffrankeu --

thalern , mit einem Umschlag von allem verschriebenen
Konzeptpapier und der Aufschrift :

„ 65 fl . 20 kr . in Fünffrankenthalern ."

Diese beiden Rollen waren ebenfalls nicht gesiegelt . "
6) Der Rest bestund in Kronthalern , Kleinenthalern , Fünf -

frankenthalern , preußischen Thalern , in Sechsbätznern ,
Sechsern » Groschen nnd Kreuzern .

Dieses umgerollte Geld war in 4 Pakete von
altem verschriebenen Papier eingewickelt , ohne daß
jedoch angegeben werden kann , wie viel von jeder
Münzsorre sich in diesen Paketen befunden habe . Das
Gepräge der einzelnen Münzsortcn konnte ebenfalls
nicht bezeichnet werden .

Bei Erbrechung der Dienstkaffe wurde ein Zentrumbohrer
benützt .

Dieser Diebstahl wird Behufs der Fahndung aus das
Entwendete und den zur Zeit noch unbekannten Thäter zur
öffentlichen Keiiittniß gebracht .

Ettenhcim , den 3t . März 1810 .
Großh . bad . Bezirksamt .

F i n g a d o .

fl510 .3j Nr . 921 . Mannheim . ( Dienstan -
tr a g . ) Zur Verschling des Obcrkrankenwärterdienstes im
allgemeinen Kraiikenhaus soll ein Wundarzt 3r Klaffe ( Wund -
arzneidiener ) mit einem Jahresgehalte von 150 fl . und freier
Kost , Wohnung , Holz und Licht angcstclft werden .

Die Bewerber um diese Stelle , welche ledigen Standes
und lizenzirt seyn müffen , haben sich unter Vorlage ihrer
Berufs - und Sittlichkeitszeugniffe

innerhalb 3 Wochen
bei der Kraiikenhansverwaltung zu melden .

Mannheim , den 3 . April 1840 .
Großh . bad . Armen - Polizeikvinmiffivn .

Riegel .
vät . Barth .

( 1388 .3 ) Bühl . ( VacanterThei -' ^ lnn g sko m i-.i i s , ari a ks d istri kt . ) Ein
, rngenehmer Distrikt , welcher in 3 Monaten an -
i zutreten ist , wird den Herren Theilungskommis «

sären , die dazu Lust haben , hiermit angeboten .
Bühl , den 24 . März 1840 .

Großh . bad . AmtSrevisorak .
A r e n z .

14463 .3) Nr . 3232 . Ueb erlin gen .
( Erledigte Stellen .) Bei unterfertigtem
Bezirksamt « wird den 15 . Juni d . I . die Stelle
res Ä-portelertrahcnten und Registrators , den

l . Mai d . I . aber jene eines Kopisten erledigt . Mit ersterer
ist ein stres Einkommen von 350 st . nebst beiläufig 100 fl.
Accidcnzien , mit letzterer aber em fires Einkommen von
250 fl. verbunden . Die Kompetenten werden eingeladen , sich
unter Anschluß ihrer Zeugnisse in frankirten Briefen an dt »
Amtsvorstand zu wenden .

Ueberllngen , den 30 . März 1810 .
Großh . bad . Bezirksamt .

B l e i b i m h a u s .

! 1521 .3) Nr . 5177 . Karlsruhe . ( Aufforde¬
rung .) Die Maurermeister Wilhelm Beuter 's Wittwe
Magdalena , geborene König , gewesene Bürgerin in Mühl -
burg , ist den 27 . August v . I . mit Rücklaffung minder¬
jähriger Kinder gestorben .

Die Vormünder derselben dürfen nach gesetzlicher Vor -
schrifr die mütterliche Erbschaft nur mit Vorbeball des Erb -
verzeichniffes antreten , weshalb alle diejenigen , welche
Ansprüche an die Bcrlaffenschaftsmaffc zu machen haben ,
aufgeforvert werden , dieselben

Samstag , den 25 . April d . I .,
Vormittags , -

bei dem mit der Liquidation beauftragten Distriktstheilungs -
kommiffär in Mühlburg um so gewisser anzumelden , als
sonst ihre Ansprüche nur auf denjenigen Theil der Erb -
schafksmaffe erhallen werden können , der nach Befriedigung
der Erbschaflsgläubiger auf die Erben gekommen ist.

Zugleich werden alle diejenigen , welche mit Schuldigkeiten
an die gedachte Erblasserin im Rückstände haften , aufge -
fordert , solche in der oben lestimmtcn Tagfahrt an den
Erbmaffcpsteger Doktor Wagner in Mühlburg zu be¬
zahlen .

Karlsruhe , den 31 . März 1810 .
Großh . bad . Landamt .

v . Fischer .

( 1153 . 1 ) Nr . 4709 . Walldürn . ( Aufforde¬
rung .) Die Erben der Ehefrau des Dreikömgwirths Anton
Straub , Barbara , eine geborene Knörzer von hier ,
haben deren Erbschaft nur unter der Rechtswohlthctt des
Erbverzeichniffcs angetreten , und es werden daher auf deren
Antrag alle diejenigen , welche Ansprüche gegen die Erb¬
masse gellend machen können und wollen , aufgefordert ,
solche

Montag , den 27 . April d . I .,
früh 8 Uhr ,

auf dem Gemeindehause dahier vor dem Tbeilungskommiffär
Schmidt anziimelren , widrigenfalls dem Nichierscheinen -
den seine Ansprüche nur auf denjenigen Theil der Erbmasse
erhalten werden , der nach Befriedigung der ErbschaftSgläu -
bigcr auf die Erben kommen wird .

Walldürn , den 29 . März 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Fieser .
vät . Doepfuer .

(1494 .4) Karlsruhe . ( Gesuch .)
Karlsruher Zeitung f. 1840 , Nr . 73 ,
wird gesucht. Näheres im Kontor der
Karlsruher Zeitung .
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(1466 .3) Karlsruhe

R e i s c g c l c g e n h c i t
nach

orda in erik a.
R egelmäß

Havre und Ncwyork.
ge P o st s ch i s f f a h r t

zwischen

Durch vielfache Anfragen und Erkundigungen veranlaßt , beeilt sich der Unterzeichnete — von dem , für die zwischen
Havre und Newyork fahrenden P o si schiffe einzig berechtigten Handeishausc , JohnBarb -e in Havre er¬

nannte , von der hohen Negierung durch Beschluß hochpreißlichen Ministeriums des Innern bestätigte — Agent zr: er¬

widern , daß er ermächtigt ist , auch für dieses Jahr wieder Akkorde zu denselben günstigen Bedingungen für Uebersiedler

abzuschließen , wie dies namentlich das letzte Jahr der Fall gewesen ist, wo die Ueberfayrten stets zur größten Zufrieden¬

heit der Petheiligten bewerkstelligt wurden .
Ohne Hier wiederum die einzelnen Bedingungen und nähern Vortheiie , welche die durch mich abgeschlossenen Ver¬

träge , somit die durch das Haus John Barde effektuirten Ueberfahrten , vor ähnlichen in Havre gewähren , aus¬

einander zu setzen , muß jedem einleuchtend seyn , wie viel m ehr Sicherheit die Ueberfahrt auf P o st schiffen
'
( Paketboo¬

ten ) gewährt — wozu kein anderer Agent ein gewisses Engagement , als mir Bewilligung des Herrn John Bar¬

be , nehmen kann — gegen diejenigen auf Kauffahrern , deren unregelmäßige und ungewisse Abfahrt für den Auswan¬

derer mit Unannehmlichkeiten und größern Kosten verknüpft ist , während die Abfahrt der von den erfahrenste » Kapitäns

befehligten Postschiffe das ganze Jahr über für den i . , 8 . , 10 . und 24 . jeden Monats von Havre nach Ncwvork , und

von Newyork nach Havre , bestimmt ist .
Die Solidität unseres Verfahrens har auch im vorigen Jahr das Vertrauen des betheiligten Publikums in d e m

Grade gewonnen , daß die Summe der von Herrn B a r b e übernommenen Verträge , gegenüber allen übrigen von Hand¬

lungshäusern zu Havre eingegangcnen , sich wie 20 zu t verhält , ein Resultat , das alle andern Empfehlungen entbehr¬

lich macht .
So wenig wir von der einen Seite zu Auswanderungen überhaupt auffordern möchten , da die Erfahrung lehrt ,

daß manche Hoffnungen getäuscht werden , so muß es roch aus der andern Seile für die , welche sich nun einmal dazu

entschlossen haben , der angelegentliche Wunsch seyn , daß sie sich durch bestimmte Vertrüge vor all ' den Plackereien
und Uebervortheilungen bewahren , denen sich alle die anssetzen , die auf s Ungewisse hin mit unbekannten Menschen ,
Fuhrleuten « Mäcklern u . s. w . sich in Akkorde einlasscn , bei denen sie gar keine Bürgschaft haben , während der Agent ,
der für dieses Geschäft eine namhafte Kaution gestellt istir , für jede etwaige Akkordsverletznng haftbar seyn muß , derje¬
nigen kleinen Vortheile nicht zu gedenken , die der Auswanderer genießt , wenn er cs mit einer humanen Behandlung zu
thun hat , die in allen Stücken auf seinen Vortheil sieht und ihn vor Schaven zu bewahren nach Kräften bemüht ist.

Karlsruhe , den 3l . Mär ; 1840 .
Karl Posselt .

( 1507 .3j Nr . 624 . Ettlingen . ( Lic -
»g e n s ch a s I e n v e r st c i g e r n n g . )

Dienstag , den 28 . April d . I .,
Vormittags 9 Uhr ,

wird auf dem hiesigen Nachhause ein 4 Morgen 31 Ruthen
großer Platz von der hiesigen Schweinwaide bei der Schließe ,
unterhalb der hiesigen Ziegelhütre , oben aus diese Schließe ,
unten auf die Wiese der Frau Posthalter Kramer stoßend ,
einseits neben dem Abflüße , anderscirs neben dem Hertcl -

graben und der Stadtallmend liegend , unter annehmbaren
Bedingungen und mit RatifikationSvorbehalt öffentlich ver¬

steigert .
'
Dieser Platz eignet sich vorzüglich zur Anlage einer

Fabrik oder eines sonstigen Mühlwerkcs , indem der daran
vorbei fließende Albstuß auf die Länge dieses Platzes ein
bedeutendes Gefäll darbictet , und dem Käufer gestattet wird ,
ein allenfalls eingelegt

' werdendes Wehr auf dem gegenüber
liegenden Ufer , welches ebenfalls Allmendwiesen sind , zu
befestigen .

Ettlingen , den 4 . April 1840 .
Gemcinderath .

Ullrich .
vllt . Ne im ei er .

( 1506 . 3) Breisach . ( Gebäulichkeiten -
Versteigerung . ) Gemäß höherer Anordnung
wird

Freitag , den 24 . April d . I . ,
Vormittags 9 Uhr ,

das ehemalige Domänenverwaltungsgcbäude in Kirchlings -

Lergen , bestehend in einem geräumigen Wohnhause mit
16 Zimmern , sammt Speicher , Trott und sonstigen Oekonomie -

gebänden , entweder im Ganzen oder nach Abtheilnngen , je
nach dem Wunsche der Liebhaber , in dem Verwaltungsge¬
bäude selbst öffentlich an den Meistbietenden versteigert wer¬
den . Dabei wird bemerkt , daß unter diesen Baulichkeiten
sich ein großer gewölbter Keller , ca . 3000 Ohm fassend , be¬
findet , und daß in demselben gegenwärtig 2800 Ohm leere
Fässer lagern , welche mit dem Hause käuflich abgclaffe » ,
oder aber der Versteigerung im Einzelnen ausgcsctzt werden
sollen ; das Ganze würde sich zu einer Fabrikanlage , vor¬
züglich aber für einen Weinhändler oder zur Einrichtung
einer Bierbrauerei eignen , es ist aber auch seiner roman¬
tischen Lage am Kaiserstuhl wegen zu einem Landsitze sehr
zu empfehlen .

, Auswärtige Steigerungslustige haben sich über ihre Ver -
mögensverhältniffe genügend ausznweisen , die desfallsigen
Pläne und Bedingungen stehen täglich auf diesseitigem Ge¬
schäftszimmer zur Einsicht bereit , und wird man auf Ver¬
langen jede beliebige Auskunft mit Vergnügen ertheile » .

Breisach , den 29 . März 1840 .
Großh . bad . Domänenverwaltung .

K i r ch g e s s n e r .
( 1545 . 2 ) Neustadt . ( Wein -

M eßm ,

A ch ern .

4v e r st e i g e r n n g zu M u s b a ch. )
Die zum Nachlasse des verlebten Herrn

i Joh . Heinrich Klein « an . , im Leben
Rentner , in Neustadt wohnhaft , gehö¬
rige , und auf seinem Gute in Mnsbach

lagernde , aus den Gemarkungen Rupertsberg , Königsbach ,
Gimeldingen und Musbach selbst gekelterte Weins werden
Abthciluiigsyalber

Mittwoch , den 29 ^ April 1840 ,
durch Unterzeichneten Notar öffentiich versteigert werden ,
als :

18 Stück 183 Ir
10 - 1832r
30 - 1834r
16 - 1835r

6 - I836r
80 Stück .

Der größte Theil dieser Weine besteht aus Traminern ;
die Qualität betreffend , ist das Lager des Verstorbenen hin¬
reichend bekannt , und wird schließlich auch bemerkt , daß
sämmtliche Weine ohne Vorbehalt zugeschlagen werden . Pro¬
ben werden schon 2 Tage vor der Versteigerung an den
Fässern abgegeben .

Neustadt , in der daher . Pfalz , den 6 . April 1840 .
M . Müller ,

Notar .

stölO - I ) Nr . 2857 . M c ß k i ch. ( Präklusiv¬
bescheid . ) Zn der Ganksache des Joh . Baptist Teufel
zu Mcßkirch werden diejenigen Gläubiger , welche ihre For¬

derungen in der heurige » Liquidationstagfahrt nicht ange -
melder haben , von der vorhandenen Masse ausgeschlossen .

Meßkirch , den 10 . März 1840 . .
Großh . bad . Bezirksamt .

r
vllt . S ch a a l .

( i 528 . 1 ) Nr . 4994 . A ch e r n . ( Schuldcnliqni -
darion .) Den

Simon und Lorenz M ö ß n c r '
schcn Familie » von Wald¬

ulm und
Lorenz Fischer von Furschenbach

wird die Auswandcrungserlaubniß nach Ungarn gestattet .
Es wird deshalb Tagfahrt zur Schuldenliguidation auf

Montag , den 13 . April k . I .,
Morgens 8 Uhr ,

angeordnet ; wozu alle diejenigen , die Forderungen oder
Rechtsansprüche an diese beiden Familien zu machen haben ,
mit dem Bemerken vorgeladen werden , daß ihnen , im Falle
sie die Anmeldungen unterlassen , nicht mehr dazu geholfen
werren könnte .

Achern , den 31 . März 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Bach .
11535 . 3) Pforzheim . ( S ch u ld e n l i q u i d a t i o n .)

Jakob Brttsch
' s Wittwe , Elisabeth » , geb . Kareher ,

und ihr Sohn Soldat Jakob Britsch von Bauschlott
sind Vorhabens , nach Nordamerika auszuwandern .

Es wird deshalb Tagfahrt zur Schuldenliquidation auf
Dienstag , den 21 . April d . I . ,

Morgens 8 Uhr ,
anberaumt , und hierzu die Gläubiger unter dem Rechts¬
nachtheil vorgeladen , daß wenn keine Anmeldung erfolgt ,
die Erlaubniß zur Auswanderung und Erportation des Ver¬

mögens sofort crtheilt werden würde .
Pforzheim , den 4 . April 1840 .

Großh . bad . Oberamt .
Deimling .

fl475 .2) Nr . 4939 . Achern . ( L - chuldenliqui -
dation .) Jakob Pfeiffer nebst seiner Familie von
Waldulm haben die Auswanderungscriaubniß nach Ungar »
erhalten .

Es wird deshalb Tagfahrt zur Schuldenliquidation aus
Montag , den 13 . April d . I .,

Bormittags 9 Uhr ,
anbcraumt ; wozu alle diejenigen , die Forderungen oder
sonstige Rechtsansprüche an die Jakob Pfeiffer schen Eheleute
anmelden wollen , bei Vermeidung des Rechtsnachtheii « , daß
ihnen sonst nicht mehr dazu verholsen werden könnte , vor -
geiaven werden .

Achern , den 31 . März 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

B a ch .
s1500 .3) Nr . 3877 . Hornberg . ( Schulden -

l i q n i d a I i o n . ) Der Engrlwirth Jsak Wölber von
Schiltach hat sich insolvent erklärt und gebeten zur Ab¬
wendung des Gantverfahrens einen Stundungsvergleich mic
seinen Gläubigern zu versuche » .

Demgemäß werden sämmtliche Kreditoren aufgcfordert ,
sich aus

Donnerstag , den 14 . Mai d. I -,
Vormittags 7 Uhr ,

auf dem Rathhause zu Schiltach einzufinden , ihre Forde¬
rungen unter Vorlage der Beweisurkunden zu liquidircn , und
sich über den angeboren werdenden Stunrungsvergleich zu
erklären , widrigenfalls die Nichterscheinenden als der Mehr¬
heit beistimmend angesehen werden sollen .

Hornberg , den 1 . April 1840 .
B a u s ch .

vllt . L a u t e r w a s s e r .

( 1493 .3) Nr . 7902 . Lahr . ( S ch u l d en 1 i q Nida¬
tion . ) Gegen Schuhmachermeistcr Paul Welkerer von
Ichenheim ist Gant erkannk , und Tagsahrt zum Nichiig -

srellungs - und Vorzugsverfahren auf
Donnerstag , den 30 . April 1840 ,

Vormittags 8 Uhr ,

auf diesieitiger Obcramtskanzlei festgesetzt , wo alle diejenigen ,
welche aus was immer für einem Grunde Ansprüche an
die Masse zu machen gedenken , solche , bei Vermeidung des
Ausschlusses von der Gant , persönlich oder durch gehörig
Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich anzumelden , nnd
zugleich die etwaigen Vorzugs - oder Unierpfandsrechte , wel¬
che sie geltend machen wollen , zu bezeichnen haben , nnd
zwar mit gleichzeitiger Vorlegung der Beweisurkmiden oder
Antretung des Beweises mit andern Beweismitteln .

Zugleich werden in der Tagfahrt ein Maffepflcger und
ein Gläubigeraussckuß ernannt . Borg - und Nachlaßvergleicke
versucht , und sollen in Bezug auf

'
Borgvergleiche und Er¬

nennung des Maffepfiegers und Gläubiger - Ausschusses die
Richter,cbeinenden ais der Mehrheit der Erschienene » bei -
tretend angesehen werden .

Lahr , den I . April 1840 .
Großy . bad . Oberamt .

v . Neubro n n .
( 1492 .3k Nr . 8491 . Breisach . ( Sckiuidenli -

ailida i . o >i . ) Gegen die Beriaffenschaft des Fuhrmanns
Anton Müller von Breisach haben wir Gant erkannt , u .
Tagfahrt zum m . chtigstettungs - nnd Vorzugsverfahren aus

Donnerstag , den 23 . April d . I . ,
Vormittags 8 Uhr ,

auf diesseitiger Anitskanziei angcordncl .
Es werden daher alle diejenigen , welche , aus was immer

für einem Grunde Ansprüche an die Masse machen wollen ,
aufgeforvcrl , solche in der augesctzien Tagfahrt , bei Ver¬
meidung res Ausschlusses von der Gaur , persönlich oder
durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich an -
zumeldcn , und zugleich die etwaigen Vorzugs - oder Unker -
psandürechtc zu bezeichnen , die geltend gemacht werden
wollen , mit gleichzeitiger Vorlegung der Bewcisnrkunden ,
oder Antrerung des Beweises mir andern Beweismitteln .

In derselbe » Tagfahrt wird ein Massepfleger und Glän -
bigerausschuß ernannt , ein Borg - und Nachlaßverglcich
versncht werden , und sollen , in Bezug auf diese Ernennun¬
gen , so wie den etwaigen Borgvergicicb , die Nichtcrscheinen -
den ais der Mehrheit der Erschienenen bcilretend angese¬
hen werden .

Breisach , den 24 . März 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

M o r o .
( 1488 .3 ) Nr . I8t3 . Kranrhc > m . ( S ch u l d e n li¬

quid a t i e n . ) Ueder den Vermcgensnachlaß des verstor¬
benen Schwanwirrhs Johann Artton Rudolph von As¬
sams,adl haben wir Gant erkannt , und wird Tagfahrt zum
Richügstclinngs - und Vorzugsverfahren auf

' ^

Donnerstag , den 7 . Mai d . I . ,
früh 8 Uhr ,

anberaumt .
Wer nun aus was immer für einem Grunde einen

Anspruch an diesen Schuldner zu machen hat , hat solche »
in genannter Tagsahrt , bei Vermeidung des Ausschlusses
von rer Masse , schriftlich oder mündlich , persönlich oder
durch gehörig Bevollmächtigte dahier anzumclden , die eiwai
gen Vorzugs - oder Untervfands - Ncchte zu bezeichnen , und
zugleich vie ihm zu Gebote stehenden Beweise sowohl hin¬
sichtlich her Richtigkeit , als auch wegen res Vorzugsrechts
der Forderung anzutreten .

Auch wird an diesem Tage ein Borg - oder Nachlaßvcr -
gleich versucht , dann ein Massepfleger und ein Glänbi -
gcrausschuß ernannt , und sollen hinsichtlich der beiden letz¬
ten Punkte und hinsichtlich eines etwaigen Borgvergleichs dir
Nichterscheinenden als der Mehrheit der Erschienenen bei¬
tretend angesehen werden .

Kraurheim , den 24 . März 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

B v t t i i n .
vllt . Walter .

( 1508 .3 ) Nr . 3723 . Eugen . ( S ch uk d e n l i q Ni¬
dation .) Gegen Fidel Ley von Neuhauscn haben wir
Gaur erkannt , und zum Nichligstellnngs - und Bsrzugsvcrfab -
rcn Tagsahrt auf

Montag , den 4 . Mai d . I .,
früh 8 Uhr ,

angesrdnet , wobei alle diejenigen , welche , aus was im¬
mer für einem Grunde , Ansprüche an die Ganrmaffe erheben
wollen , solche in der angesetzten Tagfahrt , bei Vermeidung
des Ausschlusses von der Gant , persönlich oder durch ge¬
hörig Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich anzumelden
nnd unter gleichzeitiger Vorlage der BeweiSurknnden oder

Antretung des Beweises mit andern Beweismitteln ihre et¬

waigen Vorzugs - oder Unierpfandsrechte zu bezeichnen

haben .
Dabei verbindet man die Anzeige , daß bei dieser Tagsahrt

ein Maffcvflcger und Gläubigerausschuß ernannt , Borg - uns
Nachlaßoerglciche versucht werden , mit dem Beisatz , daß ,
in Bezug auf Borgvergleiche nnd Ernennung des Maffe -

pflegers und Glänbigcrausschuffcs , die Nichterscheinenden als
der Mehrheit der Erschienenen beitretend angesehen werden .

Engen , den 3 . April 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

L e o .

( 1504 .3) Nr . 5896 . E p p i n g e n . ( Schuldcn¬
liqni d a r i o n . ) Nachstehende diesseitige AmtSangehörige
ais :

Friedrich Hänße r '
sche Eheleute dahier ,

Elisabctha Häußer , ledig dahier ,
Heinrich Bachmann

'
sche Eheleute dahier ,

Karl Bach m a n n , ledig dahier ,
Heinrich Schuhmache r '

sche Eheleute dabier , und
Fani M ünzeshcimer , ledig von Slebbach

wandern nach Nordamerika aus , und wir haben zurSchul -

denliquidatton Tagfahrt auf
Dienstag , den 21 . d . M . ,

früh 8 Uhr ,
ans diesseitiger Amtskanzlei anberaumt .

Alle diejenigen , weiche aus irgenr einem Grunde An¬

sprüche zu machen haben , werden daher aufgefordert , die¬

selbe an obigem Termine dahier unter Vorlage der Beweis -
urkunden richtig zu stellen , als ansonst später keine Rücksicht
mehr genommen werde » kann .

Eppingcn , den 3 . April 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

^ OrtalIo .

jl456 .3j Karlsruhe . (Billard zu
verkaufe n .) Ein Billarv sammt allem Zu -

d gehör , alles in gutem Zustande , ist zu verkaufen .
lDas Nähere im Kontor der Karlsr . Zeilung .

Druck und Verlag von C . Macklot , Waldstraße Nr. 10 .
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